
Schulverein der Hehlentorschule Celle e.V.
Harburger Str. 33, 29223 Celle

Der Vorstand

Vereinbarung   - Schülertransport

Zwischen dem Schulverein der Hehlentorschule Celle e.V. (nachfolgend SV) und dem/den/der 
Erziehungsberechtigten des Kindes

______________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geb.-Datum und Klasse des Kindes)

______________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Adresse, Handynummer des/der Erziehungsberechtigten)

wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1 Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird das vorstehend benannte Kind zu den im 
Folgenden näher bezeichneten Bedingungen in den Schülertransport des SV aufgenommen.

§ 2 Der SV führt gegen Selbstkostenerstattung an Schultagen des Landes Niedersachsen in der Zeit 
vom 13.08.2018 bis zum Schuljahresende 18/19 einen Schülertransport mit dem vereinseigenen 
Kleinbus durch. Diese Vereinbarung endet ohne weitere Kündigung mit dem Schuljahresende 2019. Eine 
vorzeitige Kündigung während der Laufzeit dieser Vereinbarung ist nicht möglich.

§ 3 Die morgendliche Hinfahrt zur Schule wird nach einem gesondert festgelegten Fahrplan 
organisiert. Abholstelle (i.d. Regel Haustür) und Zeitpunkt werden den Erziehungsberechtigten bis zum 
10.08. per Mail bekannt gemacht.

§ 4 Die Rückfahrt von der Schule nach Hause findet Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags 
jeweils um 13:00 Uhr statt. Dienstags findet die Rückfahrt um 15:30 Uhr statt. Abfahrt ist jeweils am 
Schulgebäude.

§ 5 Ist das Kind nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an der Abholstelle (morgens) bzw. am 
Abfahrtspunkt Schulgebäude (mittags), besteht kein Anspruch auf den Transport (der Schulbus wartet 
nicht).

§ 6 Der Selbstkostenbeitrag in Höhe von 495,--€/Schuljahr wird in elf gleichen Monatsraten zu je 
45,--€ fällig (September 2018-Juli 2019) und wird per Bankeinzug jeweils Mitte eines Monats eingezogen.
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung erhält der SV gesondert ein Mandat zum Einzug. Es wird keine 
Einzelfahrtabrechnung durchgeführt. 

§ 7 Sollte aus unabwendbaren Gründen (technischer Ausfall, Krankheit des Fahrers, extreme 
Witterungsverhältnisse o.ä.) ein Einsatz des Busses nicht möglich sein, besteht kein Anspruch auf 
Beförderung. Der SV informiert die Erziehungsberechtigten unverzüglich über den Eintritt eines solchen 
Ereignisses und den Entfall der Fahrten.

Für den 
Schulverein:

Celle, den ________________________ Celle, den ________________________

_________________________________ _________________________________
  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) (Unterschrift Vorstand)

Schulverein der Hehlentorschule Celle e.V. 
Vorstand: Kontakt: Bankverbindung:
1. Vorsitzender: Stefan Neugebauer Harburger Str. 33 SK Celle
2. Vorsitzende: Claudia Krömer 29223 Celle IBAN: DE60 2575 0001 0000 0278 47
Kassenwart: Andreas Pirch schulverein.hehlentorschule@gmail.com   BIC: NOLADE21CEL
Vereinsregister-Nr.: Amtsgericht Lüneburg Steuernummer: 17/204/01338
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